
haltsausschuß aus dem Haushaltsvolumen der Deutschen De
mokratischen Republik bis Ende dieses Jahres, meine Damen 
und Herren, zu finanzieren und abzudecken sein.

Anders verhält es sich mit den Einlassungen zu § 9. Diese be
treffen das Einkommenssteuergesetz und die Abzugsfähigkeit 
von Spenden. Da diese Regelung offensichtlich die Arbeitneh
mer, wie es neuerdings in unserem Lande heißt, benachteiligt, 
wird der Finanzausschuß der Volkskammer vorschlagen, diesen 
§ 9 entsprechend zu verändern und nicht anwendbar zu gestal
ten. Die entsprechende Vorlage ist hier eingebracht worden.

Insgesamt, meine Damen und Herren, darf ich im Namen des Fi
nanzausschusses und der Ausschüsse, die Zuarbeit, besonders 
der Wirtschaftsausschuß, geleistet haben, sagen, daß mit der 
Einbringung der Steuergesetze eine wesentliche Voraussetzung 
geschaffen worden ist, die Wirtschafts- und Währungsunion 
zum 1. Juli dieses Jahres voll zur Geltung zu bringen.

Wir wissen, meine Damen und Herren, in einem Land, das mit 
einer außerordentlichen schwierigen wirtschaftspolitischen 
Problematik in diese Wirtschafts-, Sozial- und Finanzunion hin
eingeht, daß wir auch mit Hilfe der Steuern einen Wachstumsef
fekt und einen Effekt für den Wohlstand unserer Menschen er
reichen wollen. Wenn diese Übereinstimmung in diesem Hohen 
Hause erreicht werden würde, wäre ich heute als Vorsitzender 
des Finanzausschusses, meine Damen und Herren, außeror
dentlich dankbar.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Helm :

Vielen Dank, Herr Professor, für die geleistete umfangreiche 
Arbeit. - Eine Anfrage oder ein Geschäftsordnungsantrag?

Von Ryssel (Die Liberalen):

Es ist in dem Gesetz eine redaktionelle Änderung zu machen. 
Hier hat sich ein Druckfehler eingeschlichen, den bitte ich zu 
verändern:

(Stellvertreter der Präsidentin Helm: Ich bitte, das genau zu ma
chen.)

Auf Seite 2, § 3 im letzten Abschnitt muß es im unterstrichenen 
Text heißen: „gegen die in Absatz 1 genannten Vermögensträ
ger“ statt „Vermögensfragen“.

Stellvertreter der Präsidentin Helm :

Danke. - Ich denke, über diese Änderung brauchen wir nicht 
extra abzustimmen. Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. So kommen wir zur Abstimmung über die in 
Drucksachen Nr. 30 a bis 46 a verzeichneten Steuergesetze mit 
den in diesen Drucksachen verzeichneten Änderungen.

Es wird vorgeschlagen, daß diese Gesetze am l.Juli 1990 in 
Kraft treten. Wer diesen Gesetzentwürfen sowie dem vorge
schlagenen Termin des Inkrafttretens zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Wer ist dagegen? - 
Das ist nicht der Fall. Wer enthält sich der Stimme? - Danke. So 
sind diese Gesetze bei Stimmenthaltung beschlossen.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4:

Antrag des Ministerrates
Gesetz zur Angleichung der Bestandsrenten an das Netto
rentenniveau der Bundesrepublik Deutschland und zu 
weiteren rentenrechtlichen Regelungen (Rentenanglei
chungsgesetz)
(Fortsetzung 1. Lesung)
(Drucksache Nr. 89)

Dieser Gesetzentwurf ist gestern auf der 16. Tagung vom Mini
ster für Arbeit und Soziales, Frau Dr. Regine Hildebrandt, be

reits begründet worden. Wir setzen die 1. Lesung mit der Aus
sprache fort. Nach einer Vereinbarung im Präsidium sind für die 
Aussprache je Fraktion bis zu 10 Minuten vorgesehen. - Ich sehe 
keinen Widerspruch. Dann ist diese Regelung so beschlossen. 
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als erster der Abgeord
nete Dieter Wöstenberg von der Fraktion der Liberalen.

Dr. Wöstenberg für die Fraktion Die Liberalen:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
denke, den Mitgliedern des Hohen Hauses ist beim Erbringen 
des Gesetzes durch die Frau Minister Hildebrandt deutlich ge
worden, mit welchem Engagement im Ministerium für Arbeit 
und Soziales gearbeitet wird.

(Beifall)

Ich möchte ihr persönlich im Namen meiner Fraktion unseren 
herzlichen Dank für diese Arbeit abstatten, da ich weiß, welcher 
Arbeitsaufwand letzten Endes dort zu bewältigen war.

(Beifall)

Wir sind auch sehr zufrieden damit, daß die von ihr angekün
digten Informationsmaterialen, die unseren Bürgern im Land 
zur Verfügung stehen sollen, um sich über diese neuen sozialen 
Regelungen zu informieren, im Druck fertig sind und somit der 
Öffentlichkeit übergeben werden können.

Ich denke, mit dem Rentenangleichungsgesetz zur Bundesre
publik Deutschland haben wir in diesem Haus die wenigsten 
Probleme. Unsere Rentner hatten ein Privileg: Sie konnten im
mer und jederzeit die DDR verlassen, Verwandte und Freunde in 
der Bundesrepublik besuchen. Aber sie sind meistens mit einer 
schmerzlichen Erfahrung zurückgekommen; denn sie mußten 
feststellen, daß ihre Freunde und Bekannten - so sie im Renten
alter waren - meistens über deutliche höhere Rentenbezüge ver
fügten. Es ist also erfreulich festzustellen, daß mit diesem Gesetz 
der Weg zur Angleichung des Rentenniveaus in beiden deut
schen Staaten bestritten wird.

Ich denke, ich muß hier nicht wiederholen, daß etwa zwei Drit
tel unserer Rentner mit der Einführung dieses Gesetzes über 
deutlich höhere Bezüge verfügen werden, daß die Worte, die hier 
der Herr Staatssekretär Krause gesprochen hat, als wir noch hef
tig um die Rentenhöhe stritten, als Herr Gysi als Vertreter der 
PDS noch das Bild des Rentners an die Wand malte, der künftig 
unter 300,- Mark Rente bekäme, sich bewahrheiten werden: daß 
wir zufrieden sein können, niemand wird weniger bekommen, 
die meisten deutlich mehr.

(Beifall bei CDU/DA und DSU)

Meine Damen und Herren! Ich möchte in diesem Gesetz jetzt 
nur auf einen Paragraphen eingehen, in dieser 1. Lesung, und 
das ist der Paragraph 19, der die dynamische Rentenanpassung 
regelt. Mündlich ist hier bereits vorgetragen, daß eine jährliche, 
mindestens einmal vorzunehmende Anpassung vorzusehen ist. 
Ich meine aber, zu Recht zu fordern, daß in der jetzt zu erwarten
den, doch relativ stürmischen Phase der Lohnentwicklung in 
den nächsten Monaten wir die Rentner nicht erneut ein Jahr hin- 
halten können und auf den l.Juli 1991 vertrösten können, son
dern ich meine, wir müssen dafür sorgen, daß diese Erwartung 
der höheren Löhne in den nächsten Monaten auch für die Rent
ner spürbar wird und daß sie von der Entwicklung nicht abge
koppelt werden.

(Beifall bei den Koalitionsfraktionen)

Ich muß also im Namen meiner Fraktion vorschlagen, daß die
ser Paragraph 19 in der Übergangsphase dahingehend präzisiert 
wird, daß wir fordern, daß spätestens bis 1. Dezember - zu Weih
nachten würde das dann wirksam werden - eine erste Rentenan
passung vorzunehmen ist. Ich danke Ihnen.
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(Beifall)


